
Dornbirner

Neltn.

Fünfter Jahrgang.

Organ für alle gemeindeamtlichen Kundmachungen.

Das „Dornbirner Gemeindeblatt" erscheint jeden Sonntag Morgen undkostet ganzjährig fl. 1.50, halbjährig-75 kr. Inserate werden mit 5 kr. für den
Raum einer gewöhnlichen Druckzeile berechnet. Die Inserate müssen bis späte¬
stens Freitag Mittag franko im Gemeindeamte abgegeben werden.

Nr. 29. Sonntag, 19. Juli 1874.

Rundmachungen.
Auf Grund der Gemeindeausschußbeschlüsse vom 2. und 16. d.

M.
sowie des Gemeinderathsbeschlusses vom 15. d. M. wird hiemit

folgender Kaminfeger-Tarif aufgestellt.
Der Kaminfeger hat anzusprechen:

1. für ein schliefbares Hauptkamin vom Meter (Länge) 1.0 Kreuzer.2. * eingeleitetes Kamin * 153. ** russisches Kamin
1.4. „einen Heitzthurm
125 *5. „ ein Dampfkamin
4.06. „ ein Rauchrohr
4.0

„Rauchkammern, liegende Künste und Kunst¬
herde, je nach Zeitaufwand

4—60as*Zusatzbestimmungen:
a. Zu Post 1, 2, 3, 4 und 5 wird beigefügt, daß ein Maßrest

unter einem halben Meter gar nicht, ein Maßrest über einem halben
Meter jedoch als ganzer Meter anzurechnen ist.

b. Kamine, welche wegen feuergefährlichen Gewerbsbetriebes min¬destens vierwöchentlich zu fegen sind (z. B. bei Bäckern, Schlossern


